Richtlinie Natürliches Erbe (NE/2007)


Ergänzungsblatt T:
Erklärung zur Anschaffung von Technik, Maschinen oder Anlagen – Nr.:      
	Bezug zur Maßnahme
	 FORMCHECKBOX 
 A.1
	 FORMCHECKBOX 
 A.2
	 FORMCHECKBOX 
 A.4
	 FORMCHECKBOX 
 C.2


	1. Hiermit erkläre ich, dass

	 FORMCHECKBOX 

	ich bisher nicht über die beantragte/n Technik, Maschinen bzw. Anlagen verfüge.

	 FORMCHECKBOX 

	ich bisher nicht im benötigten Umfang über die beantragte/n Technik, Maschinen bzw. Anlagen verfüge. 

Folgende Technik, Maschinen bzw. Anlagen stehen zur Verfügung:



	2. Im Fall von Leasing 

	 FORMCHECKBOX 

	Das Leasen dieser Technik, Maschinen bzw. Anlagen ist kostengünstiger als deren Erwerb (der Nachweis liegt als Anlage bei).

	Hinweis zum Leasing: Berechnungsgrundlage des auszuzahlenden Betrages können nur die bis zum Auszahlungsantrag tatsächlich getätigten Ratenzahlungen an den Leasinggeber sein.


	3.1 Im Fall von Erwerb

	 FORMCHECKBOX 

	Der Nachweis, dass der Erwerb dieser Technik, Maschinen bzw. Anlagen kostengünstiger als deren Miete ist (laut Mietangebot), bzw. dass die Technik, Maschinen bzw. Anlagen im benötigten Zeitraum nicht zu mieten sind, ist als Anlage beigefügt.

	 FORMCHECKBOX 

	Mir ist bekannt, dass eventuelle Folgekosten (z.B. Betrieb, Unterhaltung und Wartung der Technik außerhalb des Projekts) nicht zuwendungsfähig sind. 

	3.2 Handelt es sich bei der/den zum Erwerb beantragten Technik, Maschinen bzw. Anlagen um gebrauchte Geräte?

	 FORMCHECKBOX 

	Nein.

	 FORMCHECKBOX 

	Ja und ich erfülle die Vorraussetzungen für die Förderung gebrauchter Geräte (siehe Hinweis*)
 Fügen sie folgende Nachweise als Anlage bei:

- Formular zur Einhaltung der KMU-Definition

- Nachweis, dass Anschaffungskosten ≤ Marktwert und Anschaffungskosten ≤ den Kosten für gleichartige neue Technik, Maschinen bzw. Anlagen 


	                
	

	Ort, Datum

	Unterschrift,   ggf. Stempel


	*Hinweise zur Anschaffung gebrauchter Technik, Maschinen bzw. Anlagen
Angaben zur Anmietung von Technik, Maschinen bzw. Anlagen sind in den Maßnahmeblättern unter „Lieferung / Leistungen Dritter“ zu machen.

Kauf / Leasing gebrauchter Technik, Maschinen bzw. Anlagen ist nur für juristische Personen des Privatrechts sowie Träger von Unternehmen zulässig, sofern diese Kleinstunternehmen, kleine oder mittlere Unternehmen (KMU) im Sinne der Empfehlung 2003/361/EG der Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend die Definition der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen (Empfehlung 2003/361/EG der Kommission; ABl. EU Nr. L 124 S. 36) in der jeweils geltenden Fassung darstellen.

Die Anschaffung der als gebraucht zu erwerbenden Geräte darf in den vorangegangen sieben Jahren nicht mit Hilfe von nationalen oder gemeinschaftlichen Zuschüssen erfolgt sein.

Zur Anerkennung des Kaufs müssen die entsprechenden Nachweise mindestens folgende Angaben enthalten: Name, Vorname bzw. Firma/Institution des Verkäufers, Name, Vorname bzw. Firma/Institution des Käufers, Steuernummer des Verkäufers, Betrag, Benennung/Beschreibung der gebrauchten Maschine oder Anlage, Ort, Datum, Unterschrift, ggf. Stempel


Stand: 29.01.2010

